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„Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung im Land Bremen“ 



Antwort des Senats 
auf die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP 
vom 2. September 2008 
 
 
„Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung im Land Bremen“ 
 
 
Die Fraktion der FDP hat folgende Kleine Anfrage an den Senat gerichtet: 
 
„Menschen mit so genannter geistiger Behinderung werden nach ihrem Auszug aus dem 
Elternhaus in der Regel in Wohneinrichtungen und durch Betreuungsleistungen im Rahmen 
der Eingliederungshilfe (§53 f. SGB XII) betreut. Je nach Schwere der Behinderung und dem 
damit verbundenen Unterstützungsbedarf stehen ihnen hierfür Angebote von Einrichtungen 
in unterschiedlicher Trägerschaft in Form stationärer Wohnheime zur Verfügung. Angesichts 
der erfreulicherweise allgemein steigenden Lebenserwartung der Menschen und der be-
grenzten Möglichkeit der Eltern, Kinder mit geistiger Behinderung im Alter im eigenen Haus-
halt zu pflegen, wird die Nachfrage nach diesen Angeboten absehbar steigen. 
 
Die angesprochenen Einrichtungen unterliegen den Regelungen des § 75 SGB XII wonach 
der Sozialhilfeträger beim Vorhandensein von Einrichtungen Vereinbarungen vorrangig mit 
Trägern abzuschließen hat, deren Vergütung bei vergleichbarem Inhalt, Umfang und Qualität 
der Leistung nicht höher ist, als die anderer Träger. Weiterhin müssen die Vergütungsver-
einbarungen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit 
entsprechen. Wesentlich für die Kostenstruktur der Einrichtungen ist in der Regel der Anteil 
von Fachkräften (im Sinne des § 6 HeimPersV) am Personalbestand, die so genannte Fach-
kraftquote. 
 
Das Verfahren Hilfebedarf von Menschen mit Behinderung im Bereich Wohnen (HMB-W 
stellt in diesem Zusammenhang ein Verfahren zur Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs 
von Hilfeempfängern  für den privaten Lebensbereich dar auf dessen Grundlage auch die 
Planung des Hilfebudgets erfolgt. Als „Hilfebedarf“ ist der Bedarf an personeller Unterstüt-
zung im Sinne pädagogischer, psychosozialer und/oder pflegerischer Hilfestellung anzuse-
hen, um die Ziele der Eingliederungshilfe zu erreichen. 
 
Das bestehende Modell des Verfahrens HMB-W wurde 1998 im Auftrag der vier Fachver-
bände der Behindertenhilfe entwickelt. Das Verfahren wurde 1999 in Bremen vom Fasch-
ausschuss „Qualitätssicherung und Finanzen“ als Methode zur Bildung von Hilfeempfänger-
gruppen zum Abschluss eines Rahmenvertrags gemäß § 79 SGB XII für Bremen festgelegt. 
Seit 2003 wird das Verfahren HMB-W in Bremen als Grundlage zur Ermittlung der Pflege-
satzbudgets pro Einrichtungen angewendet. 
 
Wir fragen den Senat: 
 

1. Welche Träger bieten in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven Wohnange-
bote für Menschen mit Behinderung an und in welchen Einrichtungen werden die An-
gebote erbracht? 

2. Wie viele Hilfeempfänger nehmen die Einrichtungen jeweils in Anspruch? 
3. Wie haben sich die Zahl der Hilfeempfänger sowie die Struktur und der Umfang des 

Angebots in Bremen und Bremerhaven seit dem Jahr 2006 entwickelt? 
4. In welcher Höhe haben die Träger bzw. Einrichtungen Budgetzuweisungen für ent-

sprechende Leistungen erhalten (getrennt nach Jahren 2006, 2007, 2008)? 
5. Anhand welcher Kriterien wird die im § 75 SGB XII geforderte Vergleichbarkeit des 

Inhalts, des Umfangs und der Qualität in Bremen und Bremerhaven festgestellt? 
6. Welche Regelungen wurden für die Ausstattung der Einrichtungen mit Fachkräften im 

Landesrahmenvertrag vereinbart? 
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7. Wie stellt sich die reale Fachkraftquote bei den Einrichtungen (getrennt nach Trägern) 
in den Jahren 2006, 2007 und 2008 dar? 

8. Hat die Anwendung des Verfahrens HMB-W Auswirkungen hinsichtlich einer Verän-
derung der Fachkraftquoten der verschiedenen beauftragten Träger gehabt und wie 
wird sich die Fachkraftquote der Träger und Einrichtungen in den Jahren 2008, 2009 
und 2010 voraussichtlich entwickeln? 

9.  Welche Maßnahmen hat der Senat bisher ergriffen, um im Interesse der Menschen 
mit Behinderung eine vergleichbare Ausstattung der Träger mit Fachkräften zu errei-
chen? 

10.Wie wird sich nach Einschätzung des Senats die Einführung des Persönlichen Bud-
gets für Menschen mit Behinderung auf die Struktur und die Qualität der im Land 
Bremen vorhandenen Wohneinrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung 
auswirken? 

11. Welche Maßnahmen hat der Senat bisher ergriffen bzw. wird der Senat ergreifen, 
um der wachsenden Nachfrage nach stationären Angeboten zu begegnen.“ 
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Der Senat beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Antwort zu Frage 1: 
Es wird auf die Liste in der Anlage 1 verwiesen. 
 
 
Antwort zu den Fragen 2 und 3: 
Die Zahl der Leistungsempfänger/innen wird in Tabelle 1 für die Stadtgemeinde Bremen und 
für die Stadtgemeinde Bremerhaven unterteilt nach Wohnheimen, Außenwohnungen und 
nach ambulant betreutem Wohnen angegeben. Die Zahlen für die Jahre 2006 und 2008 sind 
das Ergebnis der Berichterstattung des Amtes für Soziale Dienste in Bremen und des Sozi-
alamtes Bremerhaven. Angaben zur Frage, wie viele Leistungsempfänger/innen Leistungen 
in jeder einzelnen Einrichtung in Anspruch nehmen, können nicht gemacht werden. 
 
Die Zahl der Leistungsempfänger und der angebotenen Plätze ist im Zweijahreszeitraum 
2006 bis 2008 insgesamt nahezu unverändert geblieben. Lediglich beim „Ambulanten be-
treuten Wohnen“ hat es eine gewisse Steigerung gegeben. 
 
 
 Tabelle 1 30.06.2006 30.06.2008
Leistungsempfänger/innen  
insgesamt 1.616 1.645
davon im Stationären Wohnen  
Land Bremen 1.356 1.354

Stadt Bremen 1.083 1.074
Versorgung innerhalb der Stadt 666 657

davon in Außenwohnungen 
und im Wohntraining in HB 143 136
davon in Wohnheimen in 
HB 523 521

in Wohnheimen und Außen-
wohnungen außerhalb der Stadt 417 417

Stadt Bremerhaven 273 280
in Außenwohnungen und 
Wohnheimen in Brhvn 157 165
Versorgung außerhalb der Stadt 116 115

davon im Ambulanten betreuten 
Wohnen Land Bremen 260 291

Stadt Bremen 183 205
in der Stadt Bremen 177 193
außerhalb der Stadt Bremen 6 12

Stadt Bremerhaven 77 86
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Tabelle 2 30.6.2006 30.6.2008
Wohnplätze Land Bremen 
 

1.383 1.411

Bremen 1.058 1.055
Außenwohnungen/ 
Wohntraining 216 202
Heime  637 650
Betreutes Wohnen 205 203

Bremerhaven   325 356
Heime / Außenwoh-

nungen 248
261

Betreutes Wohnen  77 95
 
 
Antwort zu Frage 4: 
Die Träger von Einrichtungen erhalten keine Budgets; sondern vereinbaren prospektive Ent-
gelte nach dem gesetzlich vorgesehenen differenzierten Entgeltsystem, welches in Bremen 
mit dem Bremischen Landesrahmenvertrag nach § 79 Abs. 1 SGB XII (BremLRV) Ende Juni 
2006 in Kraft getreten ist. Orientierungsrahmen bieten hierfür die in der Ergänzungsvereinba-
rung zum BremLRV festgelegten Landesorientierungswerte. Die vom Träger einer Einrich-
tung zu erzielenden Erlöse hängen von der Belegung/Auslastung und der Verteilung der Be-
wohnerinnen und Bewohner auf die fünf Hilfebedarfsgruppen ab.  
 
 
Antwort zu Frage 5: 
Für die Hilfearten nach dem SGB XII wurden differenziert nach Zielgruppen die Leistungsty-
pen Heimwohnen, Außenwohnen, Wohntraining und ambulant betreutes Wohnen gebildet. 
Sie stellen in Bezug auf die wesentlichen Leistungsmerkmale (Zielgruppe, Ziel, Qualität der 
Leistung, personelle und sächliche Ausstattung, Qualifikation des Personals sowie betriebs-
notwendige Anlagen) typisierte Leistungsangebote dar. Sie bilden den Bezugsrahmen für die 
Beschreibung des konkreten Leistungsangebots einer Einrichtung und dienen der Vergleich-
barkeit von Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung.  
 
Die Zielgruppe eines Leistungstyps bestimmt sich grundsätzlich nach qualitativ vergleichba-
rem Hilfebedarf als Grundlage für die Kalkulation einer einheitlichen Maßnahmepauschale. 
Unterscheiden sich innerhalb dieser Zielgruppe die Hilfebedarfe in einem wesentlichen Um-
fang auch quantitativ, sind mittels geeigneter standardisierter  Verfahren1 Gruppen von Leis-
tungsberechtigten mit vergleichbarem Hilfebedarf (= Hilfebedarfsgruppen) als Grundlage für 
die Kalkulation differenzierter Maßnahmepauschalen zu bilden.  
 
Bedarfsnotwendige strukturelle Leistungsunterschiede zwischen nach Zielgruppe sowie Art 
und Inhalt vergleichbaren Leistungstypen, die nicht in der Differenzierung nach Hilfebedarfs-
gruppen zum Ausdruck kommen, werden durch ergänzende Leistungsmodule als zusätzli-
cher Kalkulationsgrundlage erfasst2. 
 

                                                           
1 Im Leistungsbereich Wohnen findet für die Zielgruppe der körperlich, geistig und mehrfach behinder-
ten Menschen das HMB-W-Verfahren, (HMB-W = Hilfebedarf für Menschen mit Behinderung-Wohnen;). Zu-
künftige Anpassungen, Veränderungen oder Erweiterungen bedürften einer entsprechenden Be-
schlussfassung in der Vertragskommission nach § 28 dieses Vertrages. 
 
2 Ergänzende Leistungsmodule können sowohl einrichtungsbezogen für alle Nutzer gleichermaßen 
gelten (z.B. Nachtwachen) als auch der Abdeckung besonderer individueller Hilfebedarfe im Einzelfall 
dienen (z.B. tagesstrukturierende Maßnahmen). 
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Antwort zu Frage 6: 
In § 9 der Landesrahmenvereinbarung sind allgemeine Regelungen zur personellen Ausstat-
tung vereinbart worden. Danach richtet sich die personelle Ausstattung und die Qualifikation 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem Hilfebedarf der Leistungsberechtigten und 
den Erfordernissen der einzelnen Leistungstypen der Einrichtung. Sie müssen den allgemei-
nen fachlichen Erkenntnissen und Notwendigkeiten für die Maßnahmen entsprechen. Weiter 
ist vereinbart worden, dass die Vereinbarungspartner landeseinheitliche Kriterien für die per-
sonelle Ausstattung bezogen auf Gruppen von Leistungsberechtigten mit vergleichbarem 
Hilfebedarf und die jeweiligen Leistungstypen entwickeln und vereinbaren.  
Dies ist in Form von Leistungstypen geschehen, in denen auch Personalschlüssel für den 
Betreuungsbereich festgelegt worden sind. Dort wurde auch festgelegt, dass bei der Betreu-
ung im ausreichenden Umfang Fachkräfte einzusetzen sind. Die Fachkraftquote nach dem 
Heimgesetz von 50% wird flächendeckend überschritten. Zu den Fachkräften zählen Erzie-
herinnen und Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, Pflegefach-
kräfte, ergotherapeutisches Personal, Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die über eine vergleichbare Qualifikation verfügen. Ergänzen-
de Betreuung erfolgt durch zielgruppenerfahrenes Personal ohne einschlägige Berufserfah-
rung.  
 
 
Antwort zu Frage 7: 
Der staatlichen Deputation für Soziales, Jugend und Senioren (Land) ist im März 2001 im 
Landesplan „Wohnen“ für behinderte Erwachsene über die Qualifikation des Betreuungsper-
sonals in Behinderteneinrichtungen berichtet worden, dass das pädagogisch/ pflegerische 
Personal zu ca. 85 % eine fachqualifikatorische Ausbildung als Sozialarbeiter/in, Sozialpä-
dagoge/in, Erzieher/in, Heilerziehungspfleger/in, Altenpfleger/in, Krankenpfleger/in oder Er-
gotherapeut/in hat.  
 
Es liegen keine Erkenntnisse über Veränderungen aus den Einzelverträgen vor, so dass die 
bisherigen Anteile weiter Bestand haben. 
 
 
Antwort zu Frage 8: 
Als Folge der HMBW Einstufungen wird keine Veränderung der Fachkraftquote in den Ein-
richtungen der Menschen mit Behinderungen erwartet.  
 
 
Antwort zu Frage 9: 
Die Personalausstattungen der einzelnen Einrichtungen werden vereinbart. Es  liegen keine 
Hinweise darüber vor, dass es gravierende Unterschiede bei der Ausstattung mit Fachper-
sonal gibt. Daher besteht zur Zeit kein Handlungsbedarf.  
Es wird davon ausgegangen, dass die Vereinbarungspartner im Zuge des Landesrahmen-
vertrages landeseinheitliche Kriterien für die personelle Ausstattung bezogen auf Gruppen 
von Leistungsberechtigten mit vergleichbarem Hilfebedarf und die jeweiligen Leistungstypen 
entwickeln und vereinbaren werden. 
 
 
Antwort zu Frage 10: 
Nach den Erfahrungen aus anderen Bundesländern ist mit einer eher geringen Nachfrage zu 
rechnen. In Bremen liegen noch nicht genügend Erfahrungswerte vor, in welchem Umfang 
das persönliche Budget von der Zielgruppe der geistig und mehrfach behinderten Menschen 
genutzt wird. 
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Antwort zu Frage 11: 
Der Senat sieht vor dem Hintergrund einer steigenden Zahl von Menschen mit Behinderun-
gen zwar einen wachsenden Bedarf an Betreuungsangeboten, der aber nicht vorrangig 
durch stationäre Angebote gedeckt werden muss. Ziel ist es, die Nachfrage nach Betreu-
ungsangeboten durch ambulante Maßnahmen und innovative Wohnmodelle auszugleichen. 
Entsprechende Maßnahmen befinden sich in der Planung. Darüber wird zur Zeit mit allen 
Beteiligten gesprochen. In diesem Zusammenhang betont der Senat, dass der Vorrang am-
bulanter vor stationären Maßnahmen weiterhin Richtschnur des Handelns des Senats ist. 
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